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Vorgeschichte 

 

In den letzten Jahrzehnten haben zum einen empirische Studien gezeigt, dass die pädagogi-

sche Qualität in vielen Kindertageseinrichtungen unzureichend ist (z.B. Tietze et al. 2005, 

2013) – ja, dass die Entwicklungsunterschiede bei Kindern, die auf die Prozessqualität im 

Kindergarten zurückgeführt werden können, im Extremfall einem Altersunterschied von ei-

nem Jahr entsprechen (Tietze 1998). Zum anderen wurde immer wieder ermittelt, dass Krite-

rien der Strukturqualität von Bundesland zu Bundesland stark variieren und damit viele Unge-

rechtigkeiten bzw. eine Ungleichbehandlung von Kleinkindern, Eltern und Fachkräften be-

dingen (siehe z.B. den seit vielen Jahren jährlich aktualisierten Ländermonitor Frühkindliche 

Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung; Textor 2016). Schließlich wurde immer wieder 

thematisiert, dass Kinder aus bildungsschwachen Familien sowie Kinder mit Migrationshin-

tergrund schlechtere Teilhabechancen im System der Kindertagesbetreuung haben, obwohl sie 

von frühkindlicher Bildung besonders stark profitieren könnten (siehe z.B. die Nationalen 

Bildungsberichte der Autorengruppe Bildungsberichterstattung, die seit 2006 alle zwei Jahre 

erscheinen). 

 

Dementsprechend wird seit Jahrzehnten gefordert, dass (1) die pädagogische Qualität in 

schlechten und mittelmäßigen Kindertageseinrichtungen verbessert werden müsse, (2) eine 

gleiche Strukturqualität in allen Kitas über alle Bundesländer hinweg gewährleistet werden 

sollte und (3) Kinder aus bildungsschwachen Familien sowie Kinder mit Migrationshinter-

grund so früh wie möglich in den Genuss frühkindlicher Bildung kommen müssten. Diesen 

Forderungen konnten sich vor einigen Jahren die zuständigen Länderministerien und das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) nicht mehr ver-

schließen. So wurde 2016 auf einer Konferenz der verantwortlichen Minister/innen der Be-

richt „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ verabschiedet, in dem u.a. 

erstmalig gemeinsame Handlungsziele für anzustoßende Qualitätsentwicklungsprozesse von 

Bund und Ländern formuliert wurden (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend/Jugend- und Familienministerkonferenz 2016). Die AG „Frühe Bildung“, die diesen 

Bericht erstellt hatte, erarbeitete dann Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetz (AG 

Frühe Bildung 2017). Diese waren die Basis für den Beschluss „Frühe Bildung weiter entwi-

ckeln und finanziell sichern – Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetz“ der Jugend- 

und Familienministerkonferenz (JFMK) vom 18./19.05.2017. 

 

Auf dieser Grundlage wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ) die Vorlage für ein „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Ver-

besserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- 

und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG)“ erarbeitet, die am 19.09.2018 vom Bundeska-

binett verabschiedet wurde. Der auch als „Gute-KiTa-Gesetz“ bezeichnete Gesetzentwurf 

wurde am 14.12.2018 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Opposition sowie 

mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen und trat am 01.01.2019 in Kraft. 
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Der Gesetzestext laut Artikel 1 KiQuTG 

 

§ 1 Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbe-

treuung 

 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, die Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung in 

der Kindertagesbetreuung bundesweit weiterzuentwickeln und die Teilhabe in der Kinderta-

gesbetreuung zu verbessern. Hierdurch soll ein Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse für das Aufwachsen von Kindern im Bundesgebiet und zur besseren Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf geleistet werden. 

 

(2) Kindertagesbetreuung im Sinne dieses Gesetzes umfasst die Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege im Sinne des § 22 Absatz 1 Satz 1 und 2 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch bis zum Schuleintritt. Maßnahmen nach § 2 dieses Ge-

setzes sind Maßnahmen, die frühestens ab dem 1. Januar 2019 begonnen werden und 

 

1. Maßnahmen im Sinne von § 22 Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sind 

oder 

2. Maßnahmen sind, die über die in § 90 Absatz 3 und 4 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch in der ab dem 1. August 2019 geltenden Fassung hinausgehen. 

 

(3) Durch die Weiterentwicklung der Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Be-

treuung in der Kindertagesbetreuung nach den Entwicklungsbedarfen der Länder werden 

bundesweit gleichwertige qualitative Standards angestrebt. 

 

§ 2 Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in 

der Kindertagesbetreuung 

 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung werden auf 

folgenden Handlungsfeldern ergriffen: 

 

1. ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kinderta-

gesbetreuung schaffen, welches insbesondere die Ermöglichung einer inklusiven För-

derung aller Kinder sowie die bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten um-

fasst, 

2. einen guten Fachkraft-Kind-Schlüssel in Tageseinrichtungen sicherstellen, 

3. zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung 

beitragen, 

4. die Leitungen der Tageseinrichtungen stärken, 

5. die Gestaltung der in der Kindertagesbetreuung genutzten Räumlichkeiten verbessern, 

6. Maßnahmen und ganzheitliche Bildung in den Bereichen kindliche Entwicklung, Ge-

sundheit, Ernährung und Bewegung fördern, 

7. die sprachliche Bildung fördern, 

8. die Kindertagespflege (§ 22 Absatz 1 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) 

stärken, 

9. die Steuerung des Systems der Kindertagesbetreuung im Sinne eines miteinander ab-

gestimmten, kohärenten und zielorientierten Zusammenwirkens des Landes sowie der 

Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe verbessern oder 

10. inhaltliche Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung bewältigen, insbesondere 

die Umsetzung geeigneter Verfahren zur Beteiligung von Kindern sowie zur Sicher-

stellung des Schutzes der Kinder vor sexualisierter Gewalt, Misshandlung und Ver-
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nachlässigung, die Integration von Kindern mit besonderen Bedarfen, die Zusammen-

arbeit mit Eltern und Familien, die Nutzung der Potentiale des Sozialraums und den 

Abbau geschlechterspezifischer Stereotype. 

 

Förderfähig sind zusätzlich auch Maßnahmen zur Entlastung der Eltern bei den Gebühren, 

die über die in § 90 Absatz 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in der ab dem 1. 

August 2019 geltenden Fassung geregelten Maßnahmen hinausgehen, um die Teilhabe an 

Kinderbetreuungsangeboten zu verbessern. Maßnahmen gemäß § 2 Satz 1 Nummern 1 bis 4 

sind von vorrangiger Bedeutung. 

 

 

§ 3 Handlungskonzepte und Finanzierungskonzepte der Länder 

 

(1) Die Länder analysieren anhand möglichst vergleichbarer Kriterien und Verfahren ihre 

jeweilige Ausgangslage in Handlungsfeldern nach § 2 Satz 1 und Maßnahmen nach § 2 Satz 

2. 

 

(2) Auf der Grundlage der Analyse nach Absatz 1 ermitteln die Länder in ihrem Zuständig-

keitsbereich jeweils 

 

1. die Handlungsfelder nach § 2 Satz 1, die Maßnahmen nach § 2 Satz 2 und konkreten 

Handlungsziele, die sie zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der 

Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zusätzlich als erforderlich ansehen sowie 

2. Kriterien, anhand derer eine Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der 

Teilhabe in der Kindertagesbetreuung fachlich und finanziell nachvollzogen werden 

kann. 

 

(3) Bei der Analyse der Ausgangslage nach Absatz 1 sowie bei der Ermittlung der Hand-

lungsfelder, Maßnahmen und Handlungsziele nach Absatz 2 sollen insbesondere die örtli-

chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebe-

ne, die freien Träger, Sozialpartner sowie Vertreterinnen und Vertreter der Elternschaft in 

geeigneter Weise beteiligt und wissenschaftliche Standards berücksichtigt werden. 

 

(4) Auf der Grundlage der Analyse der Ausgangssituation nach Absatz 1 und der Ermittlun-

gen nach Absatz 2 stellen die Länder Handlungs- und Finanzierungskonzepte auf, in denen 

sie anhand der nach Absatz 2 Nummer 2 ermittelten Kriterien darstellen, 

 

1. welche Fortschritte sie bei der Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der 

Teilhabe in der Kindertagesbetreuung erzielen wollen, um ihre Handlungsziele zu er-

reichen, 

2. mit welchen fachlichen und finanziellen Maßnahmen sie die in Absatz 4 Nummer 1 

genannten Fortschritte erzielen wollen und 

3. in welcher zeitlichen Abfolge sie diese Fortschritte erzielen wollen. 

 

 

§ 4 Verträge zwischen Bund und Ländern 

 

Jedes Land schließt mit der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, einen Vertrag über die Weiterentwicklung 

der Qualität in der Kindertagesbetreuung, der als Grundlage für das Monitoring und die Eva-

luation nach § 6 dient. Dieser Vertrag enthält: 
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1. das Handlungskonzept des Landes gemäß § 3 Absatz 4, 

2. das Finanzierungskonzept des Landes gemäß § 3 Absatz 4, 

3. die Verpflichtung des Landes, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend jeweils bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des Haus-

haltsjahres einen Bericht zu übermitteln, in dem das Land den Fortschritt bei der Wei-

terentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreu-

ung gemäß seinem nach § 3 Absatz 4 aufgestellten Handlungs- und Finanzierungs-

konzept darlegt (Fortschrittsbericht), 

4. die Verpflichtung des Landes, geeignete Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung zu 

treffen, insbesondere Qualitätsmanagementsysteme zu unterstützen, 

5. die Verpflichtung des jeweiligen Landes, an dem länderspezifischen sowie länder-

übergreifenden qualifizierten Monitoring gemäß § 6 Absatz 1 und 2 teilzunehmen, 

dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die für die bun-

desweite Beobachtung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 erforderlichen Daten jährlich bis zum 

15. Juli zu übermitteln und die Teilnahme am Monitoring insbesondere für eine pro-

zessorientierte Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung zu nutzen, 

6. das Nähere zu der Unterstützung durch die Geschäftsstelle gemäß § 5. 

 

§ 5 Geschäftsstelle des Bundes 

 

Der Bund richtet eine Geschäftsstelle beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend ein, die 

 

1. die Länder unterstützt 

a) bei der Analyse der Ausgangslage nach § 3 Absatz 1, insbesondere im Hinblick 

auf möglichst vergleichbare Kriterien und Verfahren, 

b) bei der Aufstellung von Handlungskonzepten nach § 3 Absatz 4, einschließlich 

der hierfür erforderlichen Ermittlungen der Handlungsfelder und Handlungsziele 

nach § 3 Absatz 2, 

c) bei der Erstellung der Fortschrittsberichte nach § 4 Satz 2 Nummer 3, insbesonde-

re als geeignetes Instrument des Monitorings nach § 6 sowie 

d) bei der Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen, 

2. den länderübergreifenden Austausch über eine prozessorientierte Weiterentwicklung 

der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung koordiniert, 

sowie 

3. das Monitoring und die Evaluation nach § 6 begleitet. 

 

§ 6 Monitoring und Evaluation 

 

(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt jährlich, erstmals 

im Jahr 2020 und letztmals im Jahr 2023, ein länderspezifisches sowie länderübergreifendes 

qualifiziertes Monitoring durch. Das Monitoring ist nach den zehn Handlungsfeldern gemäß 

§ 2 Satz 1 und Maßnahmen gemäß § 2 Satz 2 aufzuschlüsseln. 

 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht jährlich 

einen Monitoringbericht. Dieser Monitoringbericht umfasst 

 

1. einen allgemeinen Teil zur bundesweiten Beobachtung der quantitativen und qualita-

tiven Entwicklung des Angebotes früher Bildung, Erziehung und Betreuung für Kin-

der bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege und 

2. die von den Ländern gemäß § 4 Satz 2 Nummer 3 übermittelten Fortschrittsberichte. 
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(3) Die Bundesregierung evaluiert die Wirksamkeit dieses Gesetzes und berichtet erstmals 

zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dem Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der Eva-

luation. In den Evaluationsbericht fließen die Ergebnisse des Monitorings nach den Absätzen 

1 und 2 ein. 

 

Weitere Gesetzesänderungen 

 

Auf Grundlage des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes will der Bund 5,5 

Milliarden Euro in den Jahren 2019 bis 2022 investieren. Dies geschieht über eine Verringe-

rung des Anteils des Bundes an der Umsatzsteuer. Dazu wurde § 1 Finanzausgleichsgesetz 

(FAG) geändert und um einen Absatz ergänzt (Artikel 3, 4 KiQuTG). 

 

Laut Artikel 2 KiQuTG wird das SGB VIII zum 01.08.2019 ergänzt: In § 22 wird Abs. 4 ein-

gefügt, der die Weiterentwicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen in Kindertageseinrich-

tungen und Tagespflege vorsieht. In § 90 Abs. 1 SGB VIII werden Satz 2 bis 4 aufgehoben. In 

Abs. 2 wird ergänzt, dass das Baukindergeld des Bundes sowie die Eigenheimzulage bei der 

Einkommensberechnung außer Betracht bleiben. Ferner werden die Abs. 3 und 4 wie folgt 

gefasst: 

 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 sind Kostenbeiträge zu staffeln. Als Kriterien für die 

Staffelung können insbesondere das Einkommen der Eltern, die Anzahl der kindergeldbe-

rechtigten Kinder in der Familie und die tägliche Betreuungszeit des Kindes berücksichtigt 

werden. Werden die Kostenbeiträge nach dem Einkommen berechnet, bleibt das Baukinder-

geld des Bundes außer Betracht. Darüber hinaus können weitere Kriterien berücksichtigt 

werden. 

 

(4) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 wird der Kostenbeitrag auf Antrag erlassen oder auf 

Antrag ein Teilnahmebeitrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, wenn 

die Belastung durch Kostenbeiträge den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Nicht 

zuzumuten sind Kostenbeiträge immer dann, wenn Eltern oder Kinder Leistungen zur Siche-

rung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch, Leistungen nach dem dritten und vierten 

Kapitel des Zwölften Buches oder Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes beziehen oder wenn die Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß § 6a des 

Bundeskindergeldgesetzes oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten. Der Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe hat die Eltern über die Möglichkeit einer Antragstellung nach 

Satz 1 bei unzumutbarer Belastung durch Kostenbeiträge zu beraten. Absatz 2 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

 

Kritische Kommentare und Verbesserungsvorschläge 

 

Der Gesetzesentwurf wurde im Vorfeld und nach seiner Verabschiedung im Parlament und in 

der (Fach-) Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Dabei wurden eine ganze Reihe von Stärken und 

(noch mehr) Schwächen des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes herausgear-

beitet. 

 

Bei der 971. Sitzung des Bundesrates (2018a) am 19.10.2018 betonten Vertreter/innen der 

Länder, „dass das Gute-Kita-Gesetz einen Baukasten öffnet, der den Ländern die Möglichkeit 

einer Schwerpunktsetzung gibt, und dass jedes Land individuell bei der Weiterentwicklung 

der Qualität der Kinderbetreuung unterstützt wird“ (Ministerin Petra Grimm-Benne, Sachsen-

Anhalt). Ferner wurden die Staffelung der Kostenbeiträge, die Freistellung sozial schwacher 

Familien und die Möglichkeit einer generellen Gebührenfreiheit begrüßt. Hingegen wurden 
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die Begrenzung der Förderung auf den Zeitraum 2019 bis 2022 sowie der ganz erhebliche 

Verwaltungsaufwand kritisiert, der insbesondere mit der Erstellung von Handlungs- und Fi-

nanzierungskonzepten sowie von Fortschrittsberichten verbunden sei. 

 

Bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 

05.11.2018 begrüßten die eingeladenen Sachverständigen wohl, „dass der Bund zukünftig 

sich verstärkt auch am qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung engagieren möchte und 

dafür in den kommenden vier Jahren den Bundesländern rund 5,5 Milliarden Euro bereitstel-

len will. Ebenso einhellig kritisierten sie, dass die Finanzierung des Gesetzes nicht über das 

Jahr 2022 gesichert sei“ (Bundestag 2018a). Ferner herrschte weitgehend Übereinstimmung 

darin, dass ein gebührenfreier Zugang zur Kindertagesbetreuung wohl wünschenswert sei, die 

hierfür verwendeten Mittel dann aber für eine Steigerung der Betreuungsqualität fehlen wür-

den. 

 

Ein Teil der Expert/innen forderte, dass der Bund seine Bemühungen auf die Realisierung 

einer angemessenen Fachkraft-Kind-Relation konzentrieren solle, anstatt ein ganzes Potpourri 

unterschiedlicher Maßnahmen finanzieren zu wollen. Der Personalschlüssel solle bundesein-

heitlich festgelegt werden, um gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustel-

len. Andere Sachverständige begrüßten jedoch, dass durch die zehn, in § 2 KiQuTG umfas-

send definierten Handlungsfelder den Bundesländern und Kommunen große Gestaltungs- und 

Entscheidungsspielräume offen gelassen würden. Sie lehnten bundeseinheitliche Qualitäts-

standards ab, da dadurch zu wenig die unterschiedlichen Situationen in den einzelnen Bundes-

ländern und in den jeweiligen Kommunen berücksichtigt würden und zu stark in deren Zu-

ständigkeitsbereich eingegriffen würde. 

 

Zum Gesetzentwurf wurden von den Oppositionsfraktionen auch Änderungsanträge einge-

reicht. So forderten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Antrag vom 17.10.2018 bundes-

weit verbindliche Qualitätsstandards wie z.B. eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:2 für unter 

Einjährige, 1:3 bis 1:4 für unter Dreijährige und 1:9 für über Dreijährige, die nach einer Über-

gangsfrist in Kraft treten soll, und das Absolvieren eines Lehrgangs als Eignungsvorausset-

zung für Tagespflegepersonen. 

 

In ihrem Antrag vom 12.12.2018 forderten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE, 

dass das SGB VIII um einen Paragraphen 22b mit folgendem Wortlaut ergänzt werden solle: 

 

§ 22b Fachkraft-Kind-Relation bei der Förderung in Tageseinrichtungen 

 

(1) Die Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen ist durch ausreichendes pädagogisches 

Fachpersonal sicherzustellen. 

 

(2) Bei der Personalbemessung für das pädagogische Fachpersonal gelten folgende Grund-

sätze: 

 

1. Bei Kindern vor Vollendung des ersten Lebensjahres müssen mindestens 38,5 Wochen-

arbeitsstunden pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung stehen für 

 

a) jeweils 3 Kinder bei einer Betreuungsdauer bis zu fünf Stunden täglich, 

b) jeweils 2,5 Kinder bei einer Betreuungsdauer von fünf bis sieben Stunden täglich, 

c) jeweils 2 Kinder bei einer Betreuungsdauer von über sieben bis neun Stunden täg-

lich, 

d) jeweils 2 Kinder bei einer Betreuungsdauer von über neun Stunden täglich. 
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2. Bei Kindern nach Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres müssen mindestens 38,5 Wochenarbeitsstunden pädagogisches Fachpersonal 

zur Verfügung stehen für 

 

a) jeweils 6 Kinder bei einer Betreuungsdauer bis zu fünf Stunden täglich, 

b) jeweils 5 Kinder bei einer Betreuungsdauer von fünf bis sieben Stunden täglich, 

c) jeweils 4 Kinder bei einer Betreuungsdauer von über sieben bis neun Stunden täg-

lich, 

d) jeweils 3,5 Kinder bei einer Betreuungsdauer von über neun Stunden täglich. 

 

3. Bei Kindern nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt müssen 

mindestens 38,5 Wochenarbeitsstunden pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung ste-

hen für 

 

a) jeweils 14 Kinder bei einer Betreuungsdauer bis zu fünf Stunden täglich, 

b) jeweils 12 Kinder bei einer Betreuungsdauer von fünf bis sieben Stunden täglich, 

c) jeweils 9 Kinder bei einer Betreuungsdauer von über sieben bis neun Stunden täg-

lich, 

d) jeweils 8 Kinder bei einer Betreuungsdauer von über neun Stunden täglich. 

 

(3) Für Ausfallzeiten und die mittelbare pädagogische Arbeit müssen zusätzlich zu den in 

Absatz 2 geregelten Vorgaben 33 % Wochenarbeitszeit zur Verfügung stehen. Durch Aus-

fallzeiten des pädagogischen Fachpersonals dürfen die Vorgaben in Absatz 2 und Absatz 3 

Satz 1 nicht unterschritten werden, andernfalls ist für eine Ersatzfachkraft zu sorgen. Als 

Ausfallzeiten sind die Abwesenheit bei Krankheit, Erholungsurlaub und Weiterqualifizierung 

anzusehen. 

 

(4) Für die Förderung von Kindern mit Behinderungen und mit einem besonderen Bedarf an 

Sprachförderung sind zusätzliche Wochenarbeitsstunden vorzusehen. Im Übrigen sind in 

Tageseinrichtungen, in denen auf Grund des sozialen Umfeldes oder der Zusammensetzung 

der zu fördernden Kinder ein besonderer allgemeiner Förderbedarf festgestellt wird, zusätzli-

che Wochenarbeitsstunden vorzusehen. Das ist insbesondere der Fall, wenn überdurch-

schnittlich viele Kinder betreut werden, denen eine Belastung durch Kostenbeiträge nach § 

90 Absatz 4 Satz 2 nicht zuzumuten ist. 

 

(5) Kinder haben einen Anspruch auf Einhaltung der Vorgaben in Absatz 2 und 3. 

 

Die FDP forderte in ihrem Entschließungsantrag vom 12.12.2018 die Bundesregierung dazu 

auf, „1. bei der Umsetzung der Handlungsfelder des § 2 KiQuTG eine datengestützte und an 

wissenschaftlichen Kriterien orientierte Überprüfung der Maßnahmen sicherzustellen und 

dem Bundestag dazu jährlich zu berichten; 2. die vorgesehene Möglichkeit der pauschalen 

Beitragsfreiheit (vgl. § 2 Satz 2 KiQuTG) explizit als Qualitätsmerkmal auszuschließen und 

den Einsatz von Bundesmitteln lediglich für eine sozial gestaffelte Beitragsbefreiung für Leis-

tungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) oder § 6a Bundeskindergeldgesetz 

(BKGG) zu gewähren, welche über die bereits bestehende Beitragsbefreiung von Eltern im 

Sozialleistungsbezug nach SGB II, SGB XII und AsylbLG hinausgeht; 3. sicherzustellen, dass 

nur solche Maßnahmen gefördert werden können, die frühestens ab Inkrafttreten des Gesetzes 

begonnen wurden; 4. eine Anschlussfinanzierung über das Jahr 2022 hinaus sicherzustellen“, 

so dass dann z.B. das mit Mitteln des Bundes eingestellte Personal weiterbeschäftigt werden 

könnte. Die pauschale Gebührenbefreiung wurde abgelehnt, weil sie auch besser verdienen-

den Familien zugutekäme, die darauf nicht angewiesen seien. 
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DIE LINKE forderte in ihrem Entschließungsantrag vom 12.12.2018, dass per Gesetz ver-

bindliche Mindestqualitätskriterien z.B. für die Fachkraft-Kind-Relation, die Qualifizierung 

und Weiterbildung der Fachkräfte, die Zeit für Leitungsaufgaben sowie für Vor- und Nachbe-

reitung, die Inklusion, die Größe von Innenräumen und Freiflächen, die Qualität der Essens-

versorgung und die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte festgelegt werden sollten. 

 

All diese Anträge der Opposition wurden von den Regierungsfraktionen abgelehnt, zumal die 

Bundesländer nie und nimmer einer expliziten Festlegung von Qualitätsstandards wie z.B. des 

Personalschlüssels zugestimmt hätten – diese wäre als nicht akzeptabler Eingriff in Länder-

kompetenzen verstanden worden. So wurde der Gesetzesentwurf der Bundesregierung nur in 

den wenigen Punkten verändert, die der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

in der Beschlussempfehlung vom 12.12.2018 genannt hatte. Von Bedeutung ist eigentlich nur, 

dass 

 

 in § 2 Satz 1 Nr. 10 KiQuTG Verfahren zur Sicherstellung des Schutzes der Kinder 

mit den Worten „vor sexualisierter Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung“ 

spezifiziert wurden. 

 in § 2 Satz 2 KiQuTG nach den Wörtern „Förderfähig sind“ das Wort „zusätzlich“ 

eingefügt wurde. 

 in § 3 Abs. 3 KiQuTG die Wörter „die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebe-

ne“ ergänzt wurden. 

 in § 90 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII die Kriterien für die Staffelung der Kostenbeiträge für 

Kindertagesbetreuung in eine Kann-Bestimmung umgewandelt wurden. Hier hatten 

sich die Bundesländer dagegen gewehrt, dass ihnen vorgeschrieben werden sollte, wie 

sie Elternbeiträge zu berechnen hätten. Dies wurde als Eingriff in die Länderzustän-

digkeit und in das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen verstanden. 

 

Die kritischen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der Sachverständigen und der 

Oppositionsfraktionen wurden also weitestgehend ignoriert. Dementsprechend mangelte es 

nicht an negativen Kommentaren in der Tages- und Fachpresse seit Verabschiedung des „Gu-

te-KiTa-Gesetzes“. 

 

Fazit 

 

Indem beim KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz Maßnahmen zur Qualitäts-

verbesserung als gleichwertig mit Gebührensenkungen bzw. sogar mit der Beitragsfreiheit 

von Kindertagesbetreuung gesehen werden, besteht die Gefahr, dass die Bundesländer Letzte-

res präferieren werden. Da 2019 mehrere Landtagswahlen anstehen, könnten die Landesregie-

rungen bei den Wähler/innen damit zu punkten versuchen, dass sie Kindertagesbetreuung für 

Eltern kostenfrei machen, mehr Plätze für unter Dreijährige schaffen sowie die Öffnungszei-

ten von Kitas verlängern und vielleicht sogar auf Abende und Wochenenden ausdehnen. Dann 

würde nur noch relativ wenig Geld für die Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Ergeb-

nisqualität der Kindertagesbetreuung übrig bleiben. Letzteres hätte der Bund am ehesten über 

die Festlegung verbindlicher Qualitätsstandards erreichen können. Dies scheiterte aber am 

Widerstand der Bundesländer. 

 

So bleibt nur zu hoffen, dass 2022 nicht nur die Förderung durch den Bund verlängert wird, 

sondern auch den Ländern Qualitätsstandards vorgeschrieben werden. In § 1 Abs. 3 KiQuTG 

ist schließlich Folgendes vorgesehen: „Durch die Weiterentwicklung der Qualität frühkindli-

cher Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindertagesbetreuung nach den Entwicklungs-

bedarfen der Länder werden bundesweit gleichwertige qualitative Standards angestrebt“ 
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(Hervorhebungen durch den Autor). Zu hoffen ist, dass sie im Jahr 2022 verbindlich festge-

legt werden... 
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